
 

Ergänzende Bedingungen zur NAV Seite 1 Stand: 01.01.2021 

Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Ochtrup (SWO)  
zur Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) 
 
 
I. Vorbemerkung 
 
Die Stadtwerke Ochtrup (SWO), Netzbetreiber, ist ab dem 08.11.2006 verpflichtet, nach Maßgabe 
der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) vom 01.11.2006 (BGBl. I Nr. 50 v. 07.11.2006, S. 
2477; zuletzt geändert BGBl. I, Artikel 7 v. 29.08.2016, S. 2034) jedermann an sein Stromversor-
gungsnetz anzuschließen und die Nutzung des Anschlusses zur Entnahme von Strom in Nieder-
spannung zu gestatten. Zusätzlich zu den Allgemeinen Bedingungen der NAV gelten die nachste-
henden Ergänzenden Bedingungen der SWO zur NAV sowie das Preisblatt zu den Ergänzenden 
Bedingungen. 
 
 

II. Ergänzende Bedingungen der SWO zur Niederspannungsanschluss-verord-
nung (NAV)  

 
 

A.  Netzanschluss (§§ 5 – 9 NAV) 
 
1. Die Herstellung sowie Veränderungen des Netzanschlusses auf Veranlassung des An-

schlussnehmers sind unter Verwendung der von den SWO zur Verfügung gestellten Vordru-
cke zu beantragen. 

 

2. Jedes Grundstück, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, bzw. jedes Ge-

bäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, ist über einen eigenen Netzanschluss an 

das Stromverteilnetz anzuschließen, soweit keine berechtigten Interessen des Anschluss-

nehmers entgegenstehen. 
 

3. Der Anschlussnehmer erstattet den SWO die Kosten für die Herstellung des Netzanschlus-

ses. Diese werden gemäß den im Preisblatt (Anlage) veröffentlichten Pauschalsätzen be-

rechnet.  

Diese Pauschalsätze gelten für reine Wohngebäude bis 3 Wohneinheiten (WE) innerhalb der 

Kernstadtgrenze. Für alle anderen Wohn- und Gewerbeobjekte innerhalb der Kernstadt-

grenze sowie für alle Wohn- und Geschäftsobjekte außerhalb der Kernstadtgrenze erstattet 

der Anschlussnehmer den SWO die Kosten für die Herstellung des Netzanschlusses nach 

tatsächlichem Aufwand. 

Der Netzanschluss bedeutet die Verbindung des Verteilernetzes mit der elektrischen Anlage, 

beginnend an der Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes und endend mit der Hausan-

schlusssicherung, es sei denn, dass eine abweichende Vereinbarung getroffen wird. 

 

 
4. Der Anschlussnehmer erstattet den SWO die Kosten für Veränderungen des Netzanschlus-

ses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der Kundenanlage erforderlich oder aus an-
deren Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden, nach tatsächlichem Aufwand. 

 
5. Die SWO sind berechtigt, den Netzanschluss abzutrennen, wenn das Netzanschlussverhält-

nis beendet wird. 
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6. Verändern sich die Eigentumsverhältnisse an einem Grundstück nachträglich in der Art und 
Weise, dass der Hausanschluss über Grundstücke Dritter verläuft, ist der über diesen Haus-
anschluss an das öffentliche Verteilernetz angeschlossene Anschlussnehmer verpflichtet, 
die Kosten einer deswegen erforderlichen Verlegung des Hausanschlusses zu tragen, ins-
besondere auch dann, wenn der Dritte berechtigt die Verlegung der Hausanschlussleitung 
auf Kosten der SWO fordert. 

 

 

B. Baukostenzuschuss (§ 11 NAV)  
 
1. Für den Anschluss an das Stromversorgungsnetz ist vom Anschlussnehmer, soweit die Leis-

tungsanforderung 30 KW übersteigt, ein Baukostenzuschuss zu zahlen. Der Baukostenzu-
schuss beträgt 50 % der ansetzbaren Kosten. Der Baukostenzuschuss wird auf der Grund-
lage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet. 
Der Baukostenzuschuss wird gemäß den im Preisblatt (Anlage) veröffentlichten Pauschals-
ätzen berechnet.  

 

2. Für Haushaltskunden bemisst sich der Baukostenzuschuss nach der typischen Leistungsan-
forderung von Haushalten im Netzgebiet der SWO unter Berücksichtigung der Durchmi-
schung am Netzanschluss. Über den Zähler eines Haushaltes versorgte einzelne gewerblich 
oder beruflich genutzte Verbrauchseinrichtungen bleiben für die Baukostenzuschussermitt-
lung außer Ansatz.  
In Anlehnung an die DIN 18015-1/-2 gelten für Haushaltskunden die folgenden Leistungsan-
forderungen in Abhängigkeit von der Anzahl der Wohneinheiten je Netzanschluss.  
 

Wohneinheiten Leistungsanforderungen (in kW) 

  1    13,05 

  2 zusätzlich    9,5 

  3 zusätzlich    7,45 

  4 zusätzlich    5,5 

  5 zusätzlich    4,5 

  6 bis 10 zusätzlich    3,0 je WE 

11 bis 20 zusätzlich    1,7 je WE 

 
Bei außerhalb der Wohnungen betriebenen elektrischen Verbrauchern in Mehrfamilienhäu-
sern von Anschlussnehmern werden für die Bemessung der Leistungsanforderung die 
Durchmischung der von ihm betriebenen elektrischen Geräte (z.B. Aufzüge, Klimaanlagen) 
angewendet.  
 
Gewerbekunden in einem Wohngebäude deren Versorgung über den Anschluss des Wohn-
gebäudes erfolgt und deren Bedarf an vorzuhaltender Leistung je Anschlussnutzer über den 
eines Haushaltes nicht wesentlich hinausgeht, werden für die Baukostenzuschussermittlung 
als je ein Haushalt in dem betreffenden Gebäude angesetzt.  
 
Für alle übrigen Niederspannungskunden wird bei der Bemessung der Leistungsanforderung 
von Anschlussnehmern die Durchmischung der von ihm betriebenen elektrischen Verbrau-
cher sowie der Ausfall vorhandener Eigenerzeugungsanlagen am Netzanschluss berück-
sichtigt. Der Eigenbedarf von Einspeiseanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ist 
bei der BKZ-Ermittlung zu berücksichtigen.  
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3. Der Anschlussnehmer zahlt den Stadtwerken Ochtrup einen weiteren Baukostenzuschuss, 
wenn er seine Leistungsanforderung erheblich über das der ursprünglichen Berechnung  
zugrunde liegende Maß hinaus erhöht. Der weitere Baukostenzuschuss wird nach dem im 
Preisblatt (Anlage) veröffentlichten Pauschalsätzen berechnet. 

 
Sollte eine vertragliche Vereinbarung über die Erhöhung der Netzanschlusskapazität nicht 
zustande kommen, so sind die SWO berechtigt, die Netzanschlusskapazität auf die vertrag-
lich vereinbarte Höhe zu begrenzen oder den Netzanschluss vom Verteilnetz nach vorheriger 
Ankündigung zu trennen, sofern eine Ankündigung möglich ist.  
 

4. Zur Förderung der E-Mobilität ist im privaten Wohnungsbau pro Netzanschluss bis 3 WE eine 
Ladesäule bis 22 kW BKZ frei, soweit sich der Hauseigentümer zum zeitlich eingeschränkten 
Betrieb der Ladesäule bei Lastspitzen der SWO bereit erklärt. Ansonsten sind nur 11 kW 
BKZ-Leistungsfreigabe ohne Berechnung. 
 
Für Gewerbekunden sowie Mehrfamilienhäuser (> 3 WE) sind zur Förderung der E-Mobilität 
22 kW BKZ frei. Darüber hinaus gehende Leistungsanforderungen werden auch hier bei der 
BKZ Berechnung in Ansatz gebracht. 

 
 

C. Provisorische Anschlüsse 
 

Montage und Demontage von provisorischen Netzanschlüssen werden pauschal gemäß den 

im Preisblatt (Anlage) veröffentlichten Pauschalsätzen berechnet. Im Übrigen gelten die all-

gemeinen Bedingungen.  

 

 

D.  Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen (§§ 9 Abs. 2 und 11 Abs. 5 NAV) 
 
1. Wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der  

Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nach A. Netzanschluss  
(Ziffern 3. und 4.) und/oder B. Baukostenzuschuss nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 
erheben die SWO angemessene Vorauszahlungen.  

 
2. Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beauftragt, erheben die 

SWO auf die Netzanschlusskosten und die Baukostenzuschüsse angemessene Abschlags-
zahlungen. 

 
 
E. Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage (§ 14 NAV) 
 
1. Die Inbetriebsetzung ist von dem Installationsunternehmen, das die Arbeiten an der elektri-

schen Anlage ausgeführt hat, unter Verwendung der von den Stadtwerken Ochtrup zur Ver-
fügung gestellten Vordrucke zu beantragen. 

 
2. Der Anschlussnehmer erstattet den Stadtwerken Ochtrup die Inbetriebsetzungskosten  

gemäß den im Preisblatt (Anlage) veröffentlichten Pauschalsätzen. 
 

3. Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der Kundenanlage aufgrund von Mängeln an der Anlage 
oder aus anderen Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, nicht möglich, so zahlt der Kunde 
für jeden vergeblichen Versuch der Inbetriebsetzung ein pauschales Entgelt gemäß dem je-
weils gültigen Preisblatt (Anlage). Die Möglichkeit des Nachweises, dass Kosten den SWO 
nicht oder in wesentlich geringerer Höhe entstanden sind, bleibt unberührt. 
  

4. Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage kann von der Bezahlung des Baukostenzu-
schusses und der Netzanschlusskosten abhängig gemacht werden. 
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F. Technische Anschlussbedingungen (§ 20 NAV) 
 

Die technischen Anforderungen der SWO an den Netzanschluss und andere Anlagenteile 

sowie an den Betrieb der elektrischen Anlage einschließlich Eigenanlagen sind in den Tech-

nischen Anschlussbedingungen der SWO zu den Ergänzenden Bedingungen festgelegt. 

Diese sind in Ihrer jeweils aktuellen Fassung im Internet unter www.stadtwerke-ochtrup.de 

abrufbar oder können bei Bedarf bei den Stadtwerken Ochtrup eingesehen werden.  

 
 

G Messung (§ 22 NAV) 

 

1. Abrechnungsmessung 

Zur Erfassung und Abrechnung der Messwerte erfüllen die SWO nach Messstellenbetriebs-

gesetz (MsbG) folgende Aufgaben:  

 

- den Messstellenbetrieb;  

- die technische Messstellenbetreuung;  

- die Messwerterfassung, -aufbereitung und -weiterleitung. 

 

Sofern Teilleistungen oder Komponentenbereitstellungen des Messstellenbetriebs nicht von 

den Stadtwerken Ochtrup erbracht werden sollen, so hat der Anschlussnutzer dies mit dem 

Anschlussnehmer, zu dessen Netzanschlusspunkt die Entnahmestelle gehört, zu regeln. Die 

Beauftragung der Teilleistungen oder Komponentenbereitstellungen des Messstellenbe-

triebs kann nur unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften vom Anschlussnehmer durch-

geführt werden.  

 

2. Ablesung bei Messstellen ohne Lastgangzähler 

Die Ablesung der SWO eigenen Messeinrichtungen erfolgt in von den Stadtwerken Ochtrup 

festgelegten Zeitabständen. Der Anschlussnutzer teilt den SWO nach Aufforderung den Zäh-

lerstand innerhalb von 14 Tagen mit. Nach Ablauf von vier Wochen sind die SWO berechtigt, 

den Verbrauch des Anschlussnutzers auf Grundlage der letzten Ablesung bzw. bei nicht vor-

handenen Ablesewerten (z. B. Neukunde) auf Basis eines durchschnittlichen Stromverbrau-

ches von vergleichbaren Anschlussnutzern zu schätzen.  

 

3. Prüfung der Messeinrichtung 

1. Sind die SWO Eigentümer des Zählers, so gilt folgendes: 

Der Anschlussnutzer ist berechtigt, jederzeit eine Überprüfung einer Messeinrichtung 

durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 

4 des Eichgesetzes zu verlangen. Stellt der Anschlussnutzer den Antrag auf Prüfung 

nicht bei den SWO, so wird er die SWO vor Antragstellung benachrichtigen.  

 

2. Die Kosten der Prüfung tragen die SWO, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrs-

fehlergrenzen überschreitet, sonst der Anschlussnutzer. In letzterem Fall werden die 

Kosten nach dem tatsächlichen Aufwand in Rechnung gestellt, sofern der Antrag auf Prü-

fung bei den SWO gestellt wurde.  

 

4. Kontrollablesung 

Die SWO behalten sich vor, jederzeit eine Kontrollablesung der Abrechnungs-messeinrich-

tung vorzunehmen.  

 

http://www.stadtwerke-ochtrup.de/
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5. Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen 

Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen 

der SWO gemäß § 22 Abs. 2 NAV zu tragen. Diese sind den SWO pauschaliert gemäß 

Preisblatt (Anlage) zu erstatten. 

 
 

H.  Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederherstellung des Anschlusses 
und der Anschlussnutzung (§§ 23, 24 NAV) 

 
Die Kosten aufgrund eines Zahlungsverzugs, einer Unterbrechung des Anschlusses und der 
Anschlussnutzung sowie der Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 
sind vom Anschlussnehmer und/oder vom Anschlussnutzer gemäß Preisblatt (Anlage) zu 
ersetzen. 

 
 

I.  Datenschutz / Widerspruchsrecht 
 

1. Die Stadtwerke Ochtrup erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten des 
Kunden (insbesondere die Angaben des Anschlussnehmers/Anschlussnutzers im Zu-
sammenhang mit dem Vertragsschluss) zur Begründung, Durchführung oder Beendi-
gung des Netzanschluss-/Anschlussnutzungsverhältnisses nach Maßgabe der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen. 
 

2. Der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer kann jederzeit der Verarbeitung und Nutzung 
seiner Daten für Zwecke der Werbung  oder der Markt- oder Meinungsforschung gegen-
über den Stadtwerken Ochtrup widersprechen; telefonische Werbung durch die Stadt-
werke Ochtrup erfolgt zudem nur mit vorheriger ausdrücklicher Einwilligung des An-
schlussnehmers/Anschlussnutzers. 

 

 

J.  Streitbeilegungsverfahren 
 

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, 

Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere 

zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucher-

beschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie so-

wie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer 

Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbe-

schwerden, die den Anschluss an das Versorgungsnetz, den Vertragsabschluss oder die 

Qualität der Leistungen des Lieferanten betreffen, sind zu richten an: Stadtwerke Ochtrup, 

Witthagen 3, 48607 Ochtrup, Tel.-Nr. 02553 71-0, E-Mail: info@stadtwerke-ochtrup.de.  
 

Ein Kunde ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG anzurufen. Ein solcher 

Antrag ist erst zulässig, wenn das Unternehmen der Verbraucherbeschwerde nicht spätes-

tens nach vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen abgeholfen hat oder erklärt hat, der 

Beschwerde nicht abzuhelfen. §14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Die Stadtwerke Ochtrup 

sind verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle Energie e.V. teilzunehmen. Die 

Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung 

gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. 

Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem  

EnWG zu beantragen, bleibt unberührt. 
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Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle für die Versorgung mit Strom und Gas sind derzeit:  

Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Tel.-Nr. 030 2757240-0, 

Mo. bis Fr. 10:00 bis 16:00 Uhr, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: 

www.schlichtungsstelle-energie.de.  
 

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherser-

vice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 

Bonn, Tel.-Nr. 030 22480-500 oder 01805 101000 (Mo. bis Fr. 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr),  

Telefax: 030 22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 
 

Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) 

der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbe-

schwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informati-

onen über die Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der Europäischen Union 

zu erhalten. Die OS-Plattform kann über folgenden Link aufgerufen werden: http://ec.eu-

ropa.eu/consumers/odr/  

 

 

K. Inkrafttreten 
Die Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Ochtrup zur Niederspannungsanschlussver-
ordnung (NAV) treten mit Wirkung ab 01.01.2021 in Kraft und  
ersetzen die Ergänzenden Bedingungen vom 01.01.2020. 

 
 
 
 
Die Netzanschluss- und Anschlussnutzungsbedingungen sind im Internet unter www.stadt-
werke-ochtrup.de veröffentlicht und liegen in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Ochtrup 
aus. Auf Verlangen werden sie den Anschlussnehmern und Anschlussnutzern unentgeltlich 
ausgehändigt.  
 
 
 
 
gez.:  
(Robert Ohlemüller) 
Betriebsleiter 

mailto:verbraucherservice-energie@bnetza.de
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.stadtwerke-ochtrup.de/
http://www.stadtwerke-ochtrup.de/


PREISBLATT  gültig ab 01.01.2021

zu den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Ochtrup zur Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)

1. Netzanschlusskosten (A. der Ergänzenden Bedingungen zur NAV)

Stromanschluss 100 Ampere, für 15 m Anschlusslänge ab Straßenmitte, für reine Wohngebäude bis 3 Wohneinheiten (WE) innerhalb der Kernstadtgrenze

Einzelanschluss

Oberfläche netto 
3) brutto netto 

3) brutto netto 
3) brutto netto 

3) brutto netto 
3) brutto

ungebunden 1.802,18 €  2.144,59 €  1.935,04 €  2.302,70 €  

befestigt 2.014,22 €  2.396,92 €  2.147,09 €  2.555,04 €  

Oberfläche netto 
3) brutto netto 

3) brutto netto 
3) brutto netto 

3) brutto netto 
3) brutto

ungebunden 1.270,73 €  1.512,17 €  1.347,44 €  1.603,45 €  

befestigt 1.549,22 €  1.843,57 €  1.599,15 €  1.902,99 €  

Oberfläche netto 
3) brutto netto 

3) brutto netto 
3) brutto netto 

3) brutto netto 
3) brutto

ungebunden 1.195,91 €  1.423,13 €  1.270,46 €  1.511,85 €  

befestigt 1.327,54 €  1.579,77 €  1.379,83 €  1.642,00 €  

Heinweis: Bei Mehrfachanschlüssen fallen zusätzliche Kosten für die Herstellung der Anschlüsse Gas und / oder Wasser an.

2. Baukostenzuschuss (B. der Ergänzenden Bedingungen zur NAV)

netto 
3) brutto

Leistungsaufforderung / Leistungserweiterung, je kW

 - Stadtgebiet Ochtrup mit den Stadtteilen Langenhorst und Welbergen 69,95 €       83,24 €       

3. Provisorische Anschlüsse (C. der Ergänzenden Bedingungen zur NAV)

Kurzzeit Netzanschluss netto 
3) brutto

a) einen bauseits gestellten Baustromverteiler an einer Transformatorenstation, einem Kabel-

    verteilerschrank oder an eine Freileitung anschließen 113,40 €     134,95 €     

b) Stromhausanschluss vorab als Bauanschluss bis zu einer Leistung von 30 kW herstellen

    Bauseitig wird eine Netzanschlusssäule bereitgestellt. Diese wird durch die Stadtwerke Ochtrup

    provisorisch an das Niederspannungsnetz angeschlossen. Der Kunde stellt zudem einen Baustrom-

    verteiler bei, der durch einen vom Kunden beauftragten eingetragenen Elektroinstallateur an den 

    Anschlussschrank angeschlossen wird. Nach der Bauphase wird der provisorische Netzanschluss

    durch die Stadtwerke Ochtrup in den endgültigen Netzanschluss geändert. 370,70 €     441,13 €     

c) vorübergehende Bereitstellung einer stadtwerkeeigenen Netzanschlusssäule

    (bei Montage des Stromhausanschlusses vorab als Bauanschluss mit 

    späterer Umlegung in das anzuschließende Wohnhaus)

    An dieser Netzanschlusssäule wird ein vom Kunden bereitgestellter Baustromverteiler, durch einen

    von Ihm beauftragten eingetragenen Elektroinstallateur angeschlossen.

    Leihgebühr für 6 Monate / Pauschal 75,60 €       89,96 €       

    Leihgebühr für jede zusätzlich angefangene Woche / Pauschal 2,94 €         3,50 €         

20,28 €       

Mehrfachanschluss

(gleichzeitig mit

Gas und Wasser)

mit Keller ohne Keller Überlänge Vergütung für Eigenleistung auf Privatgrund

je m Mauerdurchbruch Graben je m

29,58 €  35,20 €  122,27 €     145,50 €     17,04 €       

22,53 €       

Mehrfachanschluss

(gleichzeitig mit

Gas oder Wasser)

mit Keller ohne Keller Überlänge Vergütung für Eigenleistung auf Privatgrund

je m Mauerdurchbruch Graben je m

31,83 €  37,88 €  122,27 €     145,50 €     18,93 €       

34,31 €       

mit Keller ohne Keller Überlänge Vergütung für Eigenleistung auf Privatgrund

je m Mauerdurchbruch 
1)

Graben je m 
2)

45,37 €  53,99 €  122,27 €     145,50 €     28,83 €       
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4. Inbetriebsetzungskosten (E. der Ergänzenden Bedingungen zur NAV)

netto 
3) brutto

Für das Anbringen direkt angeschlossener Messeinrichtung 70,20 €       83,54 €       

Für eine Messeinrichtung mit Wandler; 1 kV-Messung 123,95 €     147,50 €     

Für eine Messeinrichtung mit Wandler; 10 kV-Messung 198,99 €     236,80 €     

Für den Einbau und Ausbau von Bauzählern 110,70 €     131,73 €     

Vergeblicher Versuch einer vom Anschlussnehmer beantragten Inbetriebsetzung 35,10 €       41,77 €       

Nachplombierung gestörter / umgebauter elektrischer Anlagen (Kundenseitig) 70,20 €       83,54 €       

Entstöreinsatz (Falschmeldung, Fehler in der Kundenanlage) 109,20 €     129,95 €     

5. Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen (G. der Ergänzenden Bedingungen zur NAV)

netto 
3) brutto

Verlegen von Mess- und Steuereinrichtungen 70,20 €       83,54 €       

6. Kostenerstattung für Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 

(H. der Ergänzenden Bedingungen zur NAV)

netto 
3) brutto

Mahnkosten, erste Mahnung 1,60 €* 1,60 €         

Mahnkosten, jede weitere Mahnung 3,00 €* 3,00 €         

Nachinkasso / Direktinkasso 43,00 €* 43,00 €       

Erfolglose Einstellung oder Wiederherstellung der Versorgung 35,11 €* 35,11 €       

Einstellung des Anschlusses / der Anschlussnutzung 108,32 €* 108,32 €     

Wiederherstellung des Anschlusses / der Anschlussnutzung 52,51 €       62,49 €       

Abschluss einer Ratenzahlungsvereinbarung 20,00 €       23,80 €       

Einbau Vorkassenzähler 134,26 €     159,77 €     

Ausbau Vorkassenzähler 73,42 €       87,37 €       

1)
 Soweit kein Mauerdurchbruch erforderlich ist (Einführung der Versorgungsleitung ins Haus, Abdichten des Durchbruches), 

   erstatten wir je Durchbruch.
2)

 Der Aushub und die Wiederverfüllung des Hausanschlussgrabens innerhalb des Grundstücks kann durch den Anschlussnehmer im 

   Einvernehmen mit den Stadtwerken Ochtrup erfolgen.
3)

 Zu den Netto-Preisen wird die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe (derzeit 19 %) hinzugerechnet. Die mit * gekenn-

   zeichneten Preisen unterliegen nicht der Umsatzsteuer.
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